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Ihr Schreiben vom 20. März 2024 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

der Bitte des Ausschusses für Migration, Justiz und Verbraucherschutz des Thüringer Landtags zu 

dem Gesetzentwürf der Fraktion der CDU — Drucksache 7/9117— schriftlich Stellung zu nehmen, 

komme ich für den Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen gerne nach, weise aber gleich 

eingangs darauf hin, dass sich die Äußerung nur auf die hiesigen Erfahrungen mit einer umfassenden 

Zuständigkeitsregelung für alle Zweifelsfragen über die Auslegung der Verfassung beschränken kann. 

Zu den verfassungsrechtlichen Fragestellungen, die den Gesetzentwurf eines anderen Bundeslandes 

betreffen, kann der, Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen keine Stellungnahme abgeben. 

Die Zuständigkeiten des Staatsgerichtshofs der Freien Hansestadt Bremen sind in Art. 140 der Ver-

fassung der Freien Hansestadt Bremen (BremVerf) geregelt und werden im Gesetz über den Staats-

gerichtshof der Freien Hansestadt Bremen (BremStGHG)  welter  konkretisiert. Mit dem Inkrafttreten 
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2. 

der Landesverfassung Wurde dem Staatsgerichtshof nach Art. 140 Abs. 1 Satz 1 BremVerf die Zu-

ständigkeit für „die Entscheidung von Zweifelsfragen über die Auslegung der Verfassung und andere 

staatsrechtliche Fragen" zugewiesen. Diese generalklauselartige Zuständigkeit umfasste zunächst 

auch die Organstreitigkeiten, die aber im Rahmen einer Verfassungsreform im Jahr 1994 in Art. 140 

Abs. 1 Satz 2 eine eigenständige Regelung erfahren.haben. Unterdie Generalklausel fallen seitdem 

e die abstrakte Normenkontrolle,. 

• _die präventive Normenkontrolle und 

• .das sogenannten Interpretationsverfahren. 

Gegenstand der abstrakten Normenkontrolle ist die Gültigkeit landesrechtlicher Normen, .wobei in 

Bremen aufgrund der weitreichenden.  Formulierung neben formellen Gesetzen auch Rechtsverord-

nungen oder Satzungen vorgelegt werden können. Darum geht es in dem hier vorliegenden Kontext 

nicht, da auch der Thüringer Verfassungsgerichtshof bereits nach geltender Verfassungs- und Geset-

zeslage für die abstrakte Normenkontrolle zuständig ist. 

Während dem Bundesrecht eine „vorbeugende Feststellung der Vereinbarkeit oder Unvereinbarkeit 

noch nicht bestehender Normen mit dem Grundgesetz grundsätzlich fremd ist (BVerfG E 1, 396, 405 

• ff.), lässt Art. 140 Abs. 1 Satz 113remVerf angesichts seinerweiten Fassung die Prüfung eines bloßen 

Normenentwurfs und damit eine präventive Normenkontrolle grundsätzlich zu (BremStGH, Urt. v. 

14.5.2009 — St 2/08, BremStGHE 8, 75, 87 m.w.N.;"Rinken, Fischer-Lescano ia., Verfassung der 

Freien Hansestadt Bremen, 2016, Art. 140 Rn. 7). Auch insoweit handelt es sich um die Entscheidung 

von Zweifelsfragen über die Auslegung der. Verfassung (BremStGH, Urt. v, 31.1.2014 — St 1/13, 

BrerriStGHE 8, 234:242; BremStGH, (Jrt, v. 14.5.2009 — St. 2/08, BremStGHE 8, 75, 88). Eine prä-

ventive Normenkontrolle durch den Staatsgerichtshof ist allerdings nur ünter.qualifizierten Vorausset-

zungen zulässig. Sie setzt Unter anderem.  voraus, dass der zu beurteilende Gesetzentwurf bereits 

eindeutige Konturen erhalten, das heißt eine genau feststehende und damit am Maßstab der Verfas-

sung messbare Formulierung gefunden hat (BremStGH, Urt. v. 31.1.2014 — St 1/13, BremStGHE 8, 

234, 242 rn.w.N.; Rinken, in: Fischer-Lescano u.a., Verfassung der Freien Hansestadt Bremen, 2016, 

Art. 140 Rn, 16). Außerdem muss absehbar sein, dass das Gesetzgebungsverfahren mit dem Ziel der 

Verabschiedung der Norm fortgesetzt werden  soil, went-J.  der Staatsgerichtshof die Vereinbarkeit des 

Entwurfs mit der Verfassung feststellt. Der Staatsgerichtshof erlässt keine Entscheidung „auf Vorrat", 

Eine solche Entscheidung Würde dem Erfordernis eines objektiven Klarstellungsinteresses widerspre-

chen, das auch in einem „objektiven Verfassungsbewahrungsverfahren", wie es Art. 140 Abs. 1 Satz 

1 BremLV darstellt, vorliegen muss (vgl. zu den Zulässigkeitsvoraussetzungen einer präventiven Nor-

menkontrolle zuletzt ausführlich BremStGH, Urt. V. 04.04.2023 — St 1/22,. juris Rn..23 ff.; siehe außer-

dem BremStGH, Uri. v. 31.1.2014 St 1/13, BremStGHE 8, 234, 243; BremStGH, Urt. v. 14.5.2009 — 

St 2/08, BremStGHE 8, 75, 88; Rinken, in: Fischer-Lescano u.a., Verfassung der Freien Hansestadt 

Bremen; 2016, Art. 140 Rn. 16). 
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Entgegen der nach dem Fragenkatalog (Anlage 3 Frage 1) offenbar bestehenden Vorstellung würde 

mit dem hier in Rede stehenden Gesetzentwurf nach dem bremischen Verfassungsverständnis aber 

auch keine präventive Normenkontrolle eingeführt werden, weil es nicht um die Prüfung der Verein-

barkeit eines Normentwurfs mit der Thüringer Landesverfassung geht. Was der Gesetzentwurf hier 

als zukünftige Zuständigkeit des Thüringer Verfassungsgerichtshofs vorsieht, ähnelt vielmehr teil-

weise dem durch Art. 140 BremVerf vorgesehenen Interpretationsverfahren, das allerdings nicht auf 

eine Verfassungsnorm beschränkt ist, sondern für sämtliche Normen der Bremer Landesverfassung 

gilt. Die generalklauselartige Weite des Art. 140 Abs. 1 Satz 1 BremVerf lässt auch ein Interpretati-

onsverfahren zu, in dem ohne den unmittelbaren Anwendungsbezug der abstrakten oder präventiven 

Normenkontrolle der Inhalt des bremischen Verfassungsrechts verbindlich festgestellt wird. Der Über-

gang zwischen dem Interpretationsverfahren und dem Organstreitverfahren im weiteren Sinne ist in 

manchen Fällen durchaus fließend, zumal das Organstreitverfahren wie bereits erwähnt — erst seit 

1994 in Art. 140 Abs. 1 Satz 2 BremVerf gesondert geregelt worden ist. Trotz der weitgefassten Zu-

ständigkeitsnorm ist von der Möglichkeit, den Staatsgerichtshof im Rahmen eines Interpretationsver-

fahrens anzurufen, nur in seltenen Fällen Gebrauch gemacht worden. Als Beispiele seien folgende 

drei Verfahren aus der Rechtsprechung des Staatsgerichtshofs genannt: 

• Zur Frage, welche persönlichen Anforderungen die Bremische Landesverfassung an die 

Wählbarkeit von Bewerbern für das Amt eines Senators stellt und welche Rechtsfolgen ein-

treten, wenn die Wählbarkeitsvoraussetzungen nicht vorliegen (BremStGH, E. v. 28.02.1994 

— St 2/93) 

• Zur Frage, ob Art. 128 BremVerf es erfordert, dass Eingangsstellen im bremischen öffentli-

chen Dienst grundsätzlich erst nach öffentlicher Ausschreibung besetzt werden dürfen 

(BremStGH, E. v. 22.12.1992 — St 5/91) 

• Zur Frage, ob die Landesverfassung es dem Senat verbietet, politische Parteien im Wahl-

kampf unter Einsatz staatlicher Mittel zu unterstützen oder zu bekämpfen (BremStGH, E. v. 

30.11.1983 — St 1/83) 

Eine weitere Übersicht über die bisher vom Staatsgerichtshof entschiedenen Interpretationsverfahren 

findet sich in der Kommentierung von Rinken zu Art. 140 BremVerf (in: Fischer-Lescano, u.a., Ver-

fassung der Freien Hansestadt Bremen, 2016, Art. 140 Rn. 8  Fri.  15 sowie Rn. 9  Fn.  20). Die Anzahl 

der bisher vor dem Staatsgerichtshof geführten Interpretationsverfahren ist gering und dürfte in der 

Summe die Zahl 15 wohl nicht überschritten haben. 

Dass es trotz der weiten Zuständigkeitsregelung bisher nicht zu einer übermäßigen Inanspruchnahme 

des Staatsgerichtshofs gekommen ist, liegt zum einen an dem beschränkten Kreis der Antragsberech- . 
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tigten. Neben dem Senat sind ein Fünftel der Mitglieder der Bürgerschaft sowie die öffentlich:rechtli-

chen Körperschaften des Landes Bremen antragsberechtigt. In der Praxis des Staatsgerichtshofs sind 

die' meisten Interpretationsverfahren durch Anträge eines Fünftels der «BürgerSchaftsabgeordneten 

eingeleitet worden. D'agegen ist es bei der präventiven, Normenkontrolle vor allem die Bürgerschaft 

selbst, die Klarheit über die verfassungsrechtliche Unbedenklichkeit eines öesetzesvorhabens haben 

möchte (vg1 ua. BremStöH, Urt. V. 04.04.2023 — St 1/221  juris; zu weiteren Fällen Rinken, a.a.O., Rn. 

Mit weiteren Nachweisen in  Fn,  23). Eine weitere Peschränkung der Zulässigkeit fdlgt daratie, dass 

der Staatsgerichtshof zwar wegen des Charakters, des Interpretationsverfahrens als objektives Ver-

fassungsbeWahrungsverfahren kein subjektives Rechtsschutzinteresse verlangt, aber für  the  Antrags-

befugnis einen sachlichen Bezug zu dem dem jeweiligen AntragstellerzugeWlesenen öffentlichen Auf-

gabenbereich voraussetzt (vgl. BremStGH, E. V. 31/11.1983 — St 1/83). IM Übrigen gilt auch hier, dass 

ein objektives Klarstellungsinteresse gegeben sein ,muss. Ausgeechlossen.sind solche Anträge, die 

abstrakte Rechtsfragen von nur akademischer Bedeutung zur Prüfung stellen, bei denen die Entschei-
.  

slung  des Staatsgerichtshofs also keine unmittelbaren rechtlichen Auswirkungen hat (BiemStGH, E. 

v. 28.02.1994 St 2/93, BremSIGHE 6, 75, 80). • 

Sind die Zulässigkeitsvoraussetzungen gegeben, so ergeht eine Entscheidung, in deren Entschei- 

düngsformel verbindlich über den Verfahrensgegenstand entschieden wird. Der lnhalt des Tenors 

richtet sieh dabei nach der jeweiligen Verfahrensart. Bei der abstrakten und präventiven Normenkon-

trolle wird eine Entscheidung über die Vereinbarkeit der Norm bzw. des Normentwurfs mit der Lan-

desverfassung getroffen, der  gem.'  § 11 Abs. 2 BremStGHG Im Falle derabstrakten Normenkontrolle 

Geeetzeskraft zukommt. Auch Entscheidungen im Interpretationsverfahren erwachsen in formelle und 

materielle Rechtskraft. Die Entscheidungswirküngen beziehen. sich auf die Entscheidungsformel und, 

soweit dies zur -Ermittlung des Sinngehalte erforderlich ist, auch auf die Entscheidungsgründe. .in der 

Entscheidungsformel wird die Auslegung der verfassungsrechtlichen Vorschrift mit Blick auf die vor- 

gelegte 'Zweifelsfrage verbindlich festgelegt etwa BremStGHG, E. v....07.01.1977 — St 2/75 zur • 

Auelegung des Art. 139 — Wähl der Mitglieder des Staatsgerichtshofs; sowie äreinStGHG, E. v. 

28.02.1994 —.St 2/93 — Zur Gültigkeit einer parlamentarischen Senatorenwahl). Auch Interpretations-

entscheidungen binden die Verfassungsorgane 'der Freien Hansestadt Bremen sowie alle Gerichte 

Und Behörden (vgl. § 11 Abs. 1 Satz 1 BremStGHG). Die Entscheidungsformel ist•im Gesetzblatt der. 

Freien Hansestadt. Bremen bekanntzumachen. .Entscheidungen des Staatsgerichtshdfs enthalten 

zwar weder in Normenkontroliverfahren noch in Interpretationsverfahremein Wiederholungsverbot. Es 

entspricht aber dem Grundsatz der Verfass.ungsorgantreue, der es Exekutive und Legislative gebietet, 

die Präjudizien des Verfassungsgerichts zu reflektieren und sich  !lit  ihnen vor einer Gesetzesände-

'rung oder vor anderen Maßnahmen, die bereits Gegenstand einer verfassungsgerichtlidhen Entschei- 

dung gewesen sind, auseinanderzusetzen (vgl. Rinken, a.a.O., • Rn. '19). ' 
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Als Ergebnis fasse ich mit Blick auf den als Anlage 3 vorgelegten Fragenkatalog nach den 

vorstehenden Ausführungen kurz zusammen: 

1. Innerhalb der weiten Zuständigkeit des Art. 139 BremVerf für Zweifelsfragen über die Auslegung 

der Verfassung ist zwischen der präventiven Normenkontrolle Lind dem Interpretationsverfahren 

zu unterscheiden. Nach dem beigefügten Gesetzentwurf dürfte es im vorliegenden Zusammen-

hang eher um die Eröffnung der Zuständigkeit des Thüringer Verfassungsgerichtshofs für das In-

terpretationsverfahren gehen. 

2. Weder die präventive Normenkontrolle noch das Interpretationsverfahren haben in den vergange-

nen 75 Jahren zu „verfassungsrechtlichen Problemen" in Bremen geführt. Trotz der umfassenden 

Zuständigkeitsregelung hat es keine übermäßige Inanspruchnahme des Staatsgerichtshofs gege-

ben. Die Entscheidungen sind in beiden Verfahrensarten zu konkreten Fragestellungen bzw. 

Normentwürfen ergangen und haben stets Beachtung durch die anderen Verfassungsorgane ge-

funden. 

3. Ein wie auch immer gearteter „nachgängiger Rechtsschutz" ist in den vom Staatsgerichtshof ent-

schiedenen Fällen nicht in Betracht gekommen, weil über die vorgelegten Zweifelsfragen umfas-

send und abschließend entschieden worden ist. Im Übrigen vermögen frühere Entscheidungen 

eines Verfassungsgerichts — ungeachtet in welcher Verfahrensart sie ergangen sind — keine Be-

fangenheit der Richterinnen und Richter zu begründen. 

4. Die vom Staatsgerichtshof in Verfahren der präventiven Normenkontrolle oder in Inten5retations-

verfahren getroffenen Entscheidungen haben „Letztentscheidungscharakter". Sie haben keinen 

vorläufigen Charakter wie etwa einstweilige Anordnungen im Eilverfahren. 

5. Zu der Frage, ob es zulässig oder sinnvoll ist, eine Zuständigkeit für Zweifelsfragen über die Aus-

legung auf eine verfassungsrechtliche Norm bzw. eine Fragestellung zu beschränken, kann für 

den Staatsgerichtshof der Freien Hansestadt Bremen keine Stellung genommen werden, da es 

sich um eine Fragestellung handelt, die allein nach der Thüringer Verfassung zu beurteilen ist. 

Sofern noch weitere Fragen zur verfassungsrechtlichen Praxis des Staatsgerichtshofs im Zusammen-

hang mit der weitgefassten Zuständigkeitsregelung bestehen, stehe ich hierfür gern zur Vertügung. 

An der mündlichen Anhörung am 31. Mai 2024 werde ich aufgrund anderer terminlicher Verpflichtun-

gen leider nicht teilnehmen können. 

Mit freundlichen Grüßen 

Haberbosch
BTD-Bearbeitungshinweis


